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Es geht dabei um Vorteilsannahme und Bestechung.
Du könntest die Anbieter danach wählen, ob du als Lehrkraft eine Freifahrt erhältst.
Nun ist dein Dienstherr jedoch zur Erstattung der Kosten verpflichtet. Weil die
(privatwirtschaftlichen) Anbieter noch in überkommenen Verfahren verankert sind, ist es
trotzdem nicht rechtmäßig, diese "Plätze" = Kostenreduzierung zum persönlichen Nutzen
heranzuziehen.
Es müssen die Gesamtkosten durch die Zahl der Personen geteilt werden. Ohne Ansehen der
Person. Als Lehrer erhält man (fast) die gesamten Kosten erstattet. Abgezogen wird, was man
als Privatperson auch beim Aufenthalt Zuhause "vervespert" hätte.
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